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von
Sicherhetseinichtungen?
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KTA).
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NormenaüsschußKerntechnik (NRe)
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?vorbereitet. Der NKe

ir
diese Regel

ige
als DIN = 434

zu
veröffentlichen. > ö
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Grundlagen

r (1) KTA−Regeln haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforde

rungen anzugeben,bei deren Einhaltung die nach dem Stand von Wis−
senschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die

Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist ($ 7 Abs. 2 Nr. 3

Atomgesetz), um insbesondere die im Atomgesetz und der Strahlen−
schutzverordnungfestgelegten Schutzziele zu erreichen.

(2) Basierend auf den Abschnitten 2.1 ?Qualitätsgewährleistung??
2.2 ?Prüfbarkeit?, 5.1 ?Überwachungs− und Meldeeinrichtungen? und

6.1 "?Reaktorschutzsystem? der ?Sicherheitskriterien für Kernkraft−

werke? des Bundesministers des Innern wird in dieser Regelfestgelegt,
welche Anforderungen an das Reaktorschutzsystem und an die Über−
wachungseinrichtungendes Sicherheitssystems zu stellen sind. "

(3) Die vorliegende ?Regel wird durch die Regeln KTA 3503
?Typ−

prüfung von elektrischen Baugruppen des Reaktorschutzsystems?,
KTA 3504 ?Elektrische Antriebe des Sicherheitssystems in Kernkraft−

werken?, KTA 3505 ?Typprüfung von −Meßwertgebern und Meßum−
formern des Reaktorschutzsystems?, KTA 3506 ?Systemprüfung der
leittechnischen Einrichtungen des Sicherheitssystems? und KTA 3507

?Werksprüfungenan leittechnischen
BauEIuppEN, Geräten

und System−
teilen des Sicherheitssystems?? ergänzt.

(4) Zusätzlich zu Abschnitt 9 wird die elektrische Erergierimorfing
des Sicherheitssystems in den Regeln KTA 3701 bis KTA 3705 ge−
regelt.

(5) Zusätzlich zu Abschnitt 8’sind Auledneheanlüftungstechnische
Anlagen zur Kühlung des Reaktorschutzsystems im Regelvorhaben
TA 3601 ?Lüftungstechnische Anlagen in BRSHLBENEIIENeat?.alten.

6) Die Anforderungen an den ?Nachweis der
Beständigkeit von

sr
trischen Einrichtungenunter Störfallbedingungen??werden im Regelvor−
haben KTA 3706 behandelt. Die Ergebnisse dieses Regelvorhabens
stehen im Zusammenhang mit den Regeln KTA3503 und BIN:ar
(siehe Absatz (3)).

(7) Weitergilt zur Erfüllungder Auifiedetungen:an.dieQuatiäsiche:rung übergeordnet die Regel KTA 1401.

(8) In dieser KTA−Regelwird die Einhaltung der Konsentinnellen Vor−.
schriften und Normen(z. B. Unfallverhütungsvorschriften,

DIN−Normeaund VDE−Bestimmungen) vorausgesetzt, wenn nicht?
kernkraftwerks

spezifisch bedingt, andereeeen
werden. Sg:

1 Anwendungsbereich
j en

(1) Diese Regelist auf das Reaktorschutzsystem und die Überwrächung:
einrichtungen des von ortsfesten inkaWeltenanzuwenden.

(2) Diese Regel regelt Aal?an, Kuflkrine; Gerätequalit, Einbau
und Prüfung des Reaktorschutzsystems und dessen Komponenten.Sie
enthält eine Zusammenstellung von Auslegungskriterien, Anforderun−
gen an die Qualität und Qualitätssicherung und

Aeen
an
n.die.Funktionsweise des Reaktorschutzsystems.

Er

©:

In dieser Regel werdenusedan . Protokollier−,

begrenzungen, Sicherheitsgefahrenmeldungen und? Aggregatschutzein−
?chtungen,deren Signale Vorrangvor den Signalen des Reaktorschutz−
systems haben, gestellt. Spezielle, Auslegungtänforderungen an. Siese
Einrichtungensindnicht Bestandteil dieser Regel. Sr

\

(4) Nicht zum Anwendungsbereichdieser Regel gehören
© =

rungen, die: Betriebsverriegelungen, die Betriebsbegrenzungen
die

Gefahrenmeldeeinrichtungen
der Klasse IL,"

−

b) die Einrichtungen des
?

rang vor?
Signalen=Ba LETnBased,

5

Hinweis:. u A

Anforderungen an−diese"Einrichtungen we
KTA 3504und KTA 3705 behandelt, .

?c) die elektrischen Antriebe, die Lentähgikgbel:Er die
Schtanligenabzweige einschließlich

der Steuerstromkreise.?
Hinweis:

Anforderungen an diese Einrichtungen werden in den
RegehorabeKTA 3701 bis KTA 3705 gestellt.

..2 Begriffe

. (1) Aggregatschutz
Der Aggregatschutz ist eine Einrichtung,die einem Asrepst zigeokänet
ist und dieses vor Betriebsbedingungen, für die das

Aggregatnicht
ausgelegt und bestimmtist, schützen soll.

(2) Anregeebene
Die Anregeebeneist der Teil des Rektorschutzsysteens,in demalle.
Anregekanalgruppen ZMBABHDERGCHEEN

sind.

eo
.

a) der nur im bestimmungsgemäßen Betrieb benötigte Teil
|
der Steue−. 1

nd:

egatschutzes, derenSignalek inenVor−.

(3) Anregekanal
Der Anregekanal ist eine Einrichtung, die zur Erfassung und Aufbe− |
reitung von Prozeßvariablen und zur Bildung eines Anregesignals not−. 2}
wendig ist. Ein Anregekanal umfaßt alle Geräte, beginnend bei den i

Meßwertgebern und endend bei einem Grenzsignalgeber−Ausgang.

(4) Anregekanalgruppe
Die Anregekanalgruppe ist ein System von mihreren Anregekanälen

°

zur redundanten Erfassung von Prozeßvariablen und zur Bildung redun−
danter Anregesignale. .

(5) Anregekriterium
Das Anregekriterium ist die Bedingung, unter

der eine
en

ausgelöst wird.

(6) Anregesignal
Das Anregesignal ist daseeeines

;

Anregekanals unddas url

Eingangssignal in die Logikebene. ee

(7) Ansprechverzögerung
= RE

Se
Die Ansprechverzögerung ist die Gesamtheit der Eiencchaften.eines

− u

Systems; die die Verzögerung vom Änstehen
des
Een.

bis
zur Ausgabe des Ausgangssignals bestimmen.’!

?

(8) Antivalenzüberwachung .
Nu ER

Die Antivalenzüberwachüngist eine Einrichtung, äie?binäre Signale

a

auf.
Eindeutigkeit (z.B.

Bub
oder
ehüberwacht.

:

(9) Ausfall
.

Re
Der Alidm VesteinerKompenea,uie

eineoder mehrere Ausiegungssaförderungennicht.EN
?;

(10) "Ausfall, systematischer ;
°

Der
aeeaetuche

A)
Ausfall iistasVersen

v
von

g

Komponentenarndder gleichen Ursache
"Hinweis:

2 | −

Er kann z.’B. durch falscheng Fehleriin einer Feitigngscile: falsche
N
Betriebsweise,eg

Brandin ee werden.

( 12) Bestimmungsgemäßer|Betr

a) Betriebsvorgänige, für die dieae
ie

bikunkti
der Systeme (ungestörterZustand bestimmtund

Be

malbeieb).. SR ee

b) Betriebsvorgänge,
;
die bei Fehifunktion von Anlaget

men(gestörter Zustand) ablaufen, soweit:hierbei einer
"des Betriebs
re

Gründea

\ (anomaler Betrieb); .

nrichtungen, Gefahrenmekeeinrichtungen ?der ?Klasse I, ?Zuständs−|.
;

(15) Betriebsverriegelung
Die. Betriebsverriegelung ist"eine

rungoderzzum betrieblichenSchi

in dieser: Regel
en
?an die ansch

?behandelt. 5 iiu
SE

Behandelt (einschliet lich
nden. Steuerstromkreise v

(19) Funktionsgruppensteuerung
R

Die Funktiorsgruppensteuerung &istieineautomatische Steuerein
von funktionell zusammengehörigen Teiladschnitteneinesb &
Prozesses, bei dem die Antriebe mit\ ihren ’Einzelantriebssteüeru:
zum Ablauf dieses

Prozessesaeee
sind: ;

Hinweis: i
In er Reel erar

AneierungeanFankiomgrppenseermen

ö

ReSKLOERNLZEYHENE REN

| R
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(20) GefahrenmeldungderKinn s
?
Die Gefahrenmeldung der Klasse $ (Sicherheitsgefahrenmeldung) ist

r eine Meldung eines Schutzuntersystems, bei deren Auftreten dem zu−

ständigen Betriebspersonal zwingend vorgeschriebenist, eine Schutz−
aktion in einem vorgegebenen Zeitraum einzuleiten.

(21) Gefahrenmeldungder Klasse I
Die Gefahrenmeldungder Klasse I ist eine Meldung, die das Betriebs−
personal auf eine Störung im Sicherheitssystem hinweist.

(22) Gefahrenmeldungder Klasse II
Die Gefahrenmeldungder Klasse II ist eine Meldung, die das Betriebs−
personal auf eine Störung im Betriebssystem hinweist.

(23) Gerätediversität
Die Gerätediversität ist die Verwendung redundanter Geräte unter−schiedlicher Bauart oder

Wirkungsweise,
ur

(24) Grenzbelastungsprüfung
Die Grenzbelastungsprüfungist eine Prüfung, bei der das Verhaltendes
Geräts bei der ungünstigsten Kombination der Betriebs− und

0bungsbedingungen,für die dasGerät
t ausgelegt

ist, ermittelt wird.
.

(25) Grenzsignal
of

ee
Das Grenzsignal ist das

Ausgangssignal eines

e

Grenzignaigeben.
ae

(26) Grenzsignalgeber
eG 2

− Der Grenzsignalgeber ist ein Gerät, das den Wert? einer. Sicherheits−
variablen mit einem festen oder variablen Grenzwert vergleicht. Wird
der Grenzwert über− oder

BRMEN,ansich
das
Bensprunghaft. a =

N (27) Grenzwert des Giersignsiichen 2Be
{

Der Grenzwert des
ER

EREEistderin einem
Grenzignagchereingestellte Wert.

(28) Instandhaltung
DieInstandhaltungist die Gesärihehder MallnälimienzurFelsen
und. Wiederherstellung des Sollzustandes sowieZur ?Feststellung ?und
Beurteilung des: Istzustandes. −Die

enDielensich
in

In−
standsetzung, Wartung und

Ampehipn.
:

(29). Logikebene
=

Die Logikebene ist der Teil des Renkicrschiätzäystensn,
3
inundevr

"

knüpfung der
Antegesignale

und
a Wertung der

Armeen
vor−.

genommen werden.

(30) Logische Verknüpfung

einer Aussage
zu verbinden.

Hi nweis:

Logische Verknüpfungensind z.’B.UND,?ODER.
(31) Logische Wertung. we
Die logische Wertungist einREredu gnale so :

’@:::
zu verknüpfen, daß eine

AussageSuBird.
die
ansist als die des einzelnen

SeYinweis: RL
\ Zine logische Wertung

i
ist 2.B. eine 2 von

Wertung.
(32) Prozeßvariable i ;
Die Prozeßvariable ist eine

unmittelbarim Prozeß meßbare che
?oder physikalische Größe...

© ü

(33) Reckiohcikeysiem,
Das Reaktorschutzsystemist der Teildes?Sicherheitssystems,Fekher
die für’die Sicherheit der Reaktoranlage?und Umgebung|wesentlichen

. Prozeßvariablen zur Vermeidung vonunzulässigen] jungen
und zur Erfassung von Störfällen über t, verarbeitetund?Schu
.aktionen auslöst, um den

Zustand
der.Reakt ?ranlageiin sicheren.

zen zu halfen. unit \

Hinweis:
! \

Die Festlegungen der Anzahl ind der An??der vom Reaktorschutzsysti m zu er−
fassenden Prozeßvariablen und der daraus zu bildendenSicherheitsvariablen;die?

Festlegung ihrer Grenzwerte sowie die Festlegung’’der
Rnund der an?" Schutzaktionen erfolgen aufgrundderStörfallanalyse. :.’

Das Reaktorschutzsystem umfaßt als Teildes Schheyneme einer Reakior−
anlage alle Geräte und

EIDEDUNE
n det Meßwerterfassung, derSignalaufberei−

tung, der Logikebene und den den Einzelantrieben zugeordneten Teilen derSteue−
rung zur

Auslösung
von Schutzaktionen sowieKaBE LRORSABTERRERNUEFUNEE.

(34) Rechenschaltung REN SRIEsuRU
? Die Rechenschaltungiist. eine Einrichtung, mitderen Hilfe

a

aus den Wer−
. ten einer oder mehrerer

ne,
eine nicht unmittelbar meß;.−

bare Sicherheitsyarlable ermitteltwird.
: ;

Hinweis: NEWe

Eine Rechenschaltun; B. die Schaltung zur?Bestimming dr Reaklörperioge? aus der chenehatungz.B

4

oder des,
Sieeabstunden:

aus
LEDER undni

. .
.

"

Met
von

Schadensauswirkungenerforderlichnd
.

Die eindeutig Sicherheitsgerichtete’Schützaktion
is
ist eine

©
Schükzaktion,

.Schutzaktionen,die die, überwachte. Sicherheitsvariable.auf.?&inen
?Wert

?

?triebs zulässigist.

−
oderindeneingestellten.Meßbereichen
?brückungenvvon reich) erich:

|
Das Schutzüntersystem ist.ein Teil.?d&Reaktorichützsgst

−
Selbstüberwachungist, die Eigenschaft
men, ihre

Ausfälleselbsttätig erkennbarzumachen

62 ?

(35) Redundanz.
Die Redundanz ist das Vorhandensein von mehr funktionsbereiten
technischen Mitteln, als zur Erfüllung der vorgesehenen Funktion not−
wendigist.

Hinweis:
In dieser Regel wird die Forderung nach Redundanzals erfüllt angesehen, wenn
gleichartige technische Mittel eingesetzt werden. .

(36) Redundanzgruppe .
\

−

Die Redundanzgruppe ist eine Zsgauriuteing von Einrichtungen
mit einer bestimmten Zuordnung unter Währung einer

ausreichenden ;
Unabhängigkeit zueinander redundanter Einrichtungen. Su | ?

(37) Rückwirkungsfreiheit
:

Die Rückwirkungsfreiheit eines Gerätsist dessen Eipenschäfi, das Ein−

gangssignal des
Leisbei

Störungen =amRE
nicht

ESuauheNE
zu

beeinflussen,
.

Hinweis

Störungen können zum BeispielKurzschlüß,Öbenpennug.Erdschluß,
Unter−

.

EEE
=

2 ER i er

(38) Schutzaktion =
.Die Schutzaktion istdieBetätigung REderBetriebvonaktivenSicher:
heitseinrichtungen, diezur Beeinflussung von Störfallabläufen und2zur

F

any

(39)’Schulzaktion,Einde ügsiche?

die bei EeeBeunB ker
andere

Schutzaktion verhindern ge
REHr

Hinweis: ? u
BE \

Eine
Reken

ist,in. diesem Sin

en,
;

Die nicht. eindeutigEEE:’Schutzaktion?ei eine "Schutz. : >
−

aktion,
die bei
RNändere Schützaktiönen verhindern

kann.? :

(41) Schutzbegrenzüng.
?

Die ?Schutzbegrenzungiist.eineEinrichtung?zurAline vona

zurückführt, ’bei dem eine
Fortiührung,

des
?besimmungsgemäßen. Be

(42) Schutzieilaktion..

ER

grund«seinerVeEine,1< Einheit
bild

technische
Aufgabe:erfüllt,

Hiinweis:

(47) Schhstüberwecheng. Er

von Komponen en,o
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"
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"Meßumformer ö Meßumformer Meßumformer

. ANREGEEBENE
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eh

Aassi 3; Mile ee 8 −
\

DB?
ee...

=
Fu,
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_
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(48)Sicherheitsabstand
DerSicherheitsabstandist die Differenz zwischen dem am Grenzsignal−geber eingestellten Grenzwert und dem bei der Störfallanalyse fest−

3 Ermittlung der Aufgabenstellung für das
Reaktorschutzsystem3.1 Grundsätzliche Anforderungengelegten Gefährdungsgrenzwert,

(49) Sicherheitseinrichtung, aktive
Die aktive

Sicherheitseinrichtung ist eine technische Einrichtung desSicherheitssystems,die Schutzaktionen ausführt,
Hinweis:

Aktive
Sicherheitseinrichtungen sind z. B.: Einrichtungen zur Abschaltung desReaktors, zur Nachwärmeabfuhr, zum Durchdringungsabschluß des Reaktorsicher−heitsbehälters. rn

Sicherheitseinrichtungen, die eine Schutzfunktion ohne Stellglieder oder ohneAggregate ausüben, z.B. Kernkühlmitteleinschluß, Sicherheitsbehälter, Abschir−mung. werdenals passive Sicherheitseinrichtungen bezeichnet. 1

digen Aussagenliefern. Bei dieser Analyse sind auch die Auswirkungender Fehlauslösungen nach Abschnitt 4.4.4 zu beachten.
Hinweis:

Durch technische Maßnahmen außerhalb des Reaktorschutzsystems kann die Ein−trittswahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisabläufe so weit herabgesetzt werden,daß sie zur Auslegung des Reaktorschutzsystems und der aktiven Sicherheits−einrichtungennicht herangezogen werden müssen. ;

3.2 Ereignisabläufe und ihre Auswirkungen
(1) Es sind Ereignisabläufe folgender Art in Betracht zu ziehen:
a) Ereignisabläufe mit Freisetzung unzulässiger Wärmeenergie imReaktor, En 5 hr .b) Ereignisabläufe mit Beeinträchtigung der Wärmeabfuhr aus demReaktor, \ ; we; .

Soc) Ereignisabläufe mit Aktivitätsfreisetzung. −−
ar

Hinweis: R "

ulDie unter a) bis c) aufgeführten Ereignisabläufe können zum Teil durch Ein−wirkungen von außen hervorgerufen werden. ? eeDabeiist insbesondere das Vorwort zu den ?Störfall−Leitlinien?? zu beachten.
(2) Dabeisind die nachfolgend genannten Freisetzungenin ihrer Aus−wirkung nicht tolerierbar, wenn diese Freisetzungen über festgelegte :Werte hinausgehen oder wennsie mittelbar Ereignisabläufe mit gleichenFolgen auslösen können: 5 i nee neia) Freisetzung von radioaktiven Stoffen oder Wärmeenergie aus den"

Brennelementen in das Kühlmittel, " °
Kr ;b) Freisetzung von radioaktiven Stoffen oder−Wärmeenergie aus dem ..

Kernkühlmitteleinschluß in das Reaktorgebäude, ee©) Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem Reaktorgebäude indie Umgebung, eene en m
d) Freisetzung toxischer, brennbareroder explosibler Stoffe. ee(3) Neben den Ereignisabläufen der genannten Art sind auch Störungenin Betracht zu ziehen, die die

Funktionstüchtigkeitvonaktiven Sicher− ’ −
heitseinrichtungen einschränken oder aufheben.

Als Ausgangszustand der Anlage ist bei den? Analysen der Ereignis−.abläufe vom Normalbetrieb der Anlage auszugehen. Für jeden Ereignis−  ..:ablauf ist bezüglich der A wirkungen des angenommenen Ereignisseszunächst vom wahrscheinlichsten ?Betriebszustand derAnlage auszuge−hen. Zusätzlich sind Analysen für ungünstige Ausgangszustände anzu− −
fertigen.? Diese Ausgan

(50) Sicherheitssystem
Das

Sicherheitssystem ist die Gesamtheitaller Einrichtungen einer Re−aktoranlage, die die Aufgabe haben, die Anlage vor unzulässigen Be−

h
e
.

(51)
Sicherheitsteileinrichtung en.Die

Sicherheitsteileinrichtung ist. der Teil einer
Sicherheitseinrichtung,der zur Verwirklichung einer Schutzteilaktion benötigt wird. _.

(52) Sicherheitsvariable . . 2
ie Sicherheitsvariable ist eine aus einer oder mehreren Prozeßva−ablen gewonnene Größe, deren Wert die Sicherheit der Anlage kenn−eichnet und die zur Auslösung von Schutzaktionen benötigt wird.

153) Steuerebene
Die Steuerebeneist ein Schutzuntersystem,in dem Auslösesignale derLogikebene an die schaltungstechnischen Gegebenheiten der aktiven
Sicherheitseigrichtungen angepaßt werden. .

(54) Störfall
Ein Störfall ist ein Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betriebder Anlage oderdie Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen nichtfortgeführt werden kann und für den die Anlage ausgelegt ist oderfür den bei der Tätigkeit vorsorglich Schutzvorkehrungen vorgesehensind.

=

Hinweis:
u;

.
ns"Für Anlagen nach $ 7 Atomgesetz ist unter ?Störfall. ein Ereignisablauf zu ver−stehen, bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage aus sicherheitstechnischenGründennichtfortgeführt werden kann und für den die Anlage ausgelegt ist.

(55) Störung >
Die Störung ist das Fehlverhalten eines Bauelements, einer Kompo−nente odereines Systems. Sur .

i?

(56) Vergleicher
u . ; Mg

u 3r Vergleicherist eine Einrichtung, die die Meßwerte zweier Sicher−

6:
oder Prozeßvariablen miteinander vergleicht und bei vorgegebenerweichungein Binärsignal ausgibt. \ A "Abweichungder Prozeßvariablen infolge eines einzelnen Zufallsausfalls. uinnerhalb der Gesamtheit des Meß−, Steuer− oder Regelsystems, die?... ;Einfluß aufdie entsprechendenBetriebsgrößen haben. ee

3A Erfassung der Störfälle?2.
(1) Bei der Analyse der Ereignisabläufe müssenfür dieStörfallerfassungrepräsentative Sicherheitsvariablen ausgewählt werden.:"

?2 2
(2) Für jeden vom Reaktorschutzsystem. zu beherrschendenStörfasollen mindestens ’zwei physikalisch unterschiedliche?Anregekritei

ie
?| herangezogen werden:(siehe Abschnitt 4.5.2:Absatz1). Fürjedes A::regekriterium−ist eine ?eigene ?Analyse der:Ereignisabläuf:
schnitt3.1 durchzuführen. x. Sa =(3) Der Ablauf der Schutzäktiönen istunter Be gung der Aysprechverzögerung und der Genauigkeit der Anregekanäle für das erstiund zweite Anregekriteriumzu?analysieren und die Auswirkung aufk;den Ablauf der Störfälleist aufzuzeigen.
(4) BeiVerwendung gemeinsamer Prozeßva
gelung und Reaktorschutz sind Analysen

t− .) Vorrangsteuerung
eiDie Vorrangsteuerungist eine Steuereinrichtung, die den VorrangeinesSteuersignals vor einem oder mehreren anderen bewirkt.

(58) Wächter 4 em eherDer Wächter ist eine binäre Meßeinrichtung, die. aus einer Prozeß−variablen ohne Zwischenschaltung eines Grenzsignalgebers einebinäreInformation ausgibt. =
?en Tas Be nn

Hinweis:
"

=LL : −
8 7

2Ein Beispiel für einen Wächterist ein Druckwächter. EN ae

SE

(59) Werkssachverständiger oe :
Der Werkssachverständige ist ein vom Werk ernannter Fachmann, dervon der Fertigung im herstellenden oder verarbeitenden Werk unab−hängigist. ö

\ \

(60) Zufallsausfall
Der Zufallsausfall ist ein Ausfall, dessen Eintretenstatistisch unabhängigvon Ausfällen anderergleichartiger Einrichtungenist.
(61) Zustandsbegrenzungen
Die Zustandsbegrenzungist eine Einrichtung zur Begrenzung der Wertevon Prozeßvariäblen. ?um Ausgangszustände für zu berücksichtigendeStörfälle einzuhalten. a re :
Hinweis: . − Hase

j
. I .Hierunterfällt z. B. die Begrenzung

dee Rcaktorleistung auf einen Wert, derals Ausgangszustand für die Analyse

des

Kühlmittelverluststörfalks zugrundegekegtwurde.
.

gleichsinnig versagen.
"

−
2 BeAuf diese Analysen darf verzichtet werden, wenn bei Einsatz diversi−tärer Meßeinrichtungenfür die Steuerung und Regelung einerseits und:des Reaktorschutzsystemsandererseits ein systematischer Ausfall diMeßeinrichtungen nicht unterstellt werden muß. de ee

Er N =
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4
Austegungsgrundlagen

für des
Resktorschutzoytem41 Grundsätzliche Anforderungen nl

(1) Esist nachzuweisen, daßdas Reaktorschutzsystem
i
imZn

wirkenmit aktiven und passiven Sicherheitseinrichtungenso ausgelegt,
ausgeführt und betrieben wird, daß nichttolerierbare Auswirkungen der
Störfälle verhindert werden. Dabei sind die unter Abschnitt 4.2 be−
schriebenen versagenauslösenden Ereignisse gleichzeitig mit dem Stör−
fall, jedoch unabhängig vom Störfall zu unterstellen.

(2) Aus diesen versagenauslösenden Ereignissen resultierende Ausfälle
sind nach Abschnitt 4.4 zu kombinieren, wennsie nicht

Kama
technische

Maßnahmen
losen

werden können.
Hinweis:

j

Es ist zulässig, diesen Nachweis für die Gesamtheit
aberKomponenten

desSicher−

heitssystemsae
zu erbringen.

4.2 Versagenauslösende Ereignisse:

4.2.1 Versagenauslösende
Ereignisse innerhalb ?des Reaktorschutz−

systems
Es sind versagenauslösende Ereignisse? innerhalb.des

Reaktorschutz−
systems in Betracht zu ziehen, wie zumBeispiel

j

a) Ausfälle durch Kurzschlüsse, Unterbrechungen, Erdschlüsse, Span−−
nungs− und

Frequenzänderungen, mechanisches Versagen oder
Brände,

b) mehrere gleichzeitig oder kurzzeitig aufeinänderfolgende Ausfälle"
nach a die eine gemeinsame Ursache(z. B.

Patapichka,:
Aus−

legungsfehler, Drift) im System selbst haben,
c) Fehler bei Bedienung und

ses Reaktrschutzostems
durch

das Personal. j Sr

4.2.2
Versagenauslösende Ereignisse innerhalb derReaktoranlage

Es sind versagenauslösende Ereignisse innerhalb der
Reaktoranlage

i
im

Rahmen
des ?Einzelfehlerkonzepts?

i
in Betracht

;zu ziehen.

Hinweis: .

Siehe
?Interpretationen

zu den
Sicherheitskriterien

für
Kernkraftwerk, Einzel−fehlerkonzept.?

Beispiele für versagenauslösende Erckiss innerhalb derReaktoranlage? sind:
Brand, Wassereinbruch, schlagende Rohrleitung, Bruchstücke einer versagenden
Komponente, mechanische

re
von? Medienwie ?Dampf,

en
Flüs−

sigmetall, Gas und Öl.−

4.3 Auslegung gegen
vesagennusisendeEreignisse außerhalb der

Reaktoranlage

GegenEreignisse wie Überflutung, Blitz, SanundErdbeben sind aus−
reichende Vorsorgemaßnahmen:als getroffen−?nachzuweisen, so "daß
durchdiese Ereignisse die

FunktionalesFRNRASENnichtun−
zulässig beeinträchtigt wird.

−(4) Der Zufallsausfall− und der Instandsetzungsfall sind inder Gesamt− er:
:

. heit der Komponentendes Sicherheitssystems, ?die zur
Behestichuing

?En

, ?aktionen VerHanden, z,B. die?Reaktorschnell

4.4 Ausfallkombinationen

4.4.1 Grundannahmen

(1) Folgende Ausfälle sind zu betrachten:
a) Zufallsausfall zZ, ,
b). Systematischer Ausfall ? ? =5,
c) Folgeausfälle E,

:

d) Instandhaltungsfall (Inspektion, Wartung,Instandsetzung) E

(2) Es ist nachzuweisen, daß das Reaktorschutzsystem im Zusammen−
"

wirken mit aktiven und passiven Sicherheitseinrichtungen zusätzlich zum
Störfall

v
a) einen Zufallsausfall zZ,=

b) und einen systematischen Ausfall (soweit er nicht usch .
:

Absatz (5) ausgeschlossen werden
kaun)

−S,
c) und

Folgeausfälle
?r \ EB

beherrscht. −

(3) Während des bestimmungsgemäßen Betriebs der Reaktoranlageist
die Ausfallkombination nach Bild 4−1 bezüglich eintretender Störfälle _ −
zu beherrschen, wobei im Instandhaltungsfall (I) nicht angenommen
werden muß, daß während einer Zeitspanne von 100 h der:systema−
tische Ausfall (S) undder Zufallsausfall (Z) gleichzeitig auftreten. Der
Instandsetzungsfall beginnt mit der

?Erkennung des Ausfalls. . −

eines
Störfalls notwendig sind, nur einm anzunehmen.

(5) Die Auswirkungen systematischer Ausfälle im Reaktorschutzsystem 2
sind zu analysieren. Abhängig vom Ergebnis der Analysensind zusätz− :,
liche Maßnahmen zur Minderungder Eintrittswahrscheinlichkeit

Kaya:
ee

matischer Ausfälle
oder uneGegena

zu
u treffen.

i

Hinweis: a

Die EintrittswahrscheinlichkeitRR,Ausfälle Ki zumBase durch.
:

die Auswahl geeigneter Gerätesysteme, Prüfzyklen, Grenzbelastungsprüfungen =
so weit herabgesetzt werden, daß die systematischen Ausfälle in der Ausfallkom−..
bination nach Abschnitt 4.4.1 Absatz (2) nicht mehr beträchtet zu werden brau− ..
chen. Die Minderung der

ec
kann
EANMaßnahmen Zahndes Reaktorschutzsystems erfordern ; .

44.2 Schutzvollaktion

Die Auslösung der Schutzvollaktiotmußbei den

+

Grundannahmennach:Abschnitt 4.4.1 BEHRTgeREN sein.
z :

:
;

Hinweis: I a aen

Dee
die diese Forderungen erfüllen,

zen
die Bikder 4−2 bis4−7. Bild 4−2

den ungestörten Betrieb, die Bilder 4−3

bis

4:7verschiedene?
nr

nationen.
Es

wird.nur von Ausfällenausgegangen,
die

die

Sicherheit. beein
?gen. ne EN ER

Unter Schatzeoilaktionen en nur"eindeutig sicherhei gericht
te

Schützvoll−
labsthaltun;

Dr er r we



Bild 4−1: Anzuwendende Ausfallkombinationen

Bild 4−2: Fü

Anregekanalgruppe A

(Neutronenflußdichte) EN

AnregekanalgruppeA
(Neutronenflußdichte)

Er
:
;ZoderI 2

Anregekanalgruppe B −
−
(Druck)

Anregekani

(Druck)
w
a
n
n

ai
l
i
u
h
e
n
.



Bild 4−5: Während der Instandsetzungein in.
?gleichen Anregekanalgruppe auf. Der Störfall wird durchA.

re 2 "SaBild 4−6

Anregekanalgruppe A

(Neutronenflußdichte)

I

_

Während der Instandsetzung eines Anregekanals in Antegekanalgruppe
Störfall wird durch Anregekanalgruppe A (2 von 2) und Anregekanalgruppe

Anregekanalgruppe A − ..
(Neutronenflußdichte)

>

way:

"AnregekanalgruppeA 4
(Neutronenflußdichte)

; Während der Instandsetzung eines "Anregekanals in

h An
esAnregekanals in "Anregekänalgrüppe t

Anregekanalgruppe,B

3 ? "Anregekanalgruppe
« , ?Der Störfall wird durch Anregekanalgruppe Aerfaßt.

Anregekanalgruppe
B

(Druck)

A tritt ein Zufallsausfall in A
B (2 von 2) erfaßt.

"Anregekanalgruppe B? =. (Druck)

gekanalgruppeB−
(Druck).

? Ks
*
2

A tritt ein systematischer Aus

nregekanalgruppe.B auf. Der
=



Anregekanalgruppe A
°

_ − , Anregekanalgruppe B?
(Neutronenflußdichte) ei! ae

(Druck)
I :S

i
|

Bild 4−7: Während der Instandsetzung eines Anregekanals in Anregekanalgruppe? A tritt ein systematischer Ausfall ind
?
gruppe auf. Der Störfall wird durch AnregekanalgruppeB erfaßt.:...,.., 0 a nme .

? 5 % a 5
? ei −gu: z Aus

Anregekanalgruppe Ar on.
Gerätetypa

u : AnfegekanalgruppeAy2:

Gerätetyp b
x 3

Bild 4−8: Für die Auslösung von 4 zueinander redundanten 50
einzigeSicherheitsvariable vorhandenist, ist derhier dderMeßwerterfassung (z..B.:Brüch ?einer,Wirkdruckleitung)Geräte zur

Meßwerterfassung biseinschließlich Meßumforme



Anregekanalgruppe A??
Gerätetyp a

Bild 4−9: Bei ungünstigster Ausfallkombination kann aus dem Systemnach Bild 4−8folgendes entstehen: _ −.
der 2

Während der Instandsetzung eines Anregekanals in Anregekanalgrupp? A, r
Zusätzlich wird ein Anregekanalin?der

Antegekannlgruppe,
A;aufgrund eines Folgeausfalls funktionsunfähig. Der Störfall wird durch

Auslösungvon zwei 50%−Systemenausreichend behe

443 Schutzieilaktionen ulm: ei
Din yet de;

4.4.3.1° Eindeutig sicherheitsgerichtete Schutzteilaktionen  ..

Die Auslösung der eindeutig sicherheitsgerichteten Schutzteilaktionen −

muß bei den Grundannahmen nach Abschnitt 4.4.1 so sichergestellt sein,−

daß die aufgrund der angenommenen Ausfallkombinationen verblei−..
benden Schutzteilaktionen die erforderliche sicherheitstechnische Auf−

gabe erfüllen.
\ ee er

Hinweis: a ak s | en. are
.

= 3 = BE en ne rk

Beispiele, die.diese Forderungenerfüllen, zeigen die Bilder 4−8bis 4−9. Es wird...
nur von Ausfällen ausgegangen,welchedie

i
erheitbeeinträchtigen...Re

4.4.3.2 Nicht eindeutig sicherheitsgerichtete Schutzteiläktionen
°; ..

Hinweis: . Le in,

Unter den hier betrachteten Schutzteilaktionen werdensolche verstanden, die bei.?
Fehlauslösung andere Schutzaktionen verhindern können.

a

(1) Die Auslösung der nicht chei tz
teilaktionen muß beiden Gründannahmen nach ?Abschnitt 4.4.1 so

sichergestellt sein, daß die aufgründ derangenommenen Ausfallkombi−

nationen verbleibenden Schutzteilaktionendieerforderliche sicherheits−. r

technische Aufgabe erfüllen. =2.7
− (2) Bei Fehfauslösung nicht eindeutig sicherheitsgerichteter Schutzteil−
aktionen durch einen Zufallsausfall, muß auch während einer Instand−

haltungsarbeit im Sicherheitssystem sichergestellt sein,daß durch.die?
verbleibenden Schutzaktionen die erforderlichen sicherheitstechnischen

−

AufgabendesSicherheitssystemserfüllt werden. Ten,

(3) Bezüglich der Fehlauslösungennicht eindeutig sicherheitsgerichteter:
Schutzteilaktionen durch systematische?Ausfälle sind. die Forderungen.
von Abschnitt 4.4.1 Absatz 5 anzuwenden. .−

, Hinweis: :
° i ee

Bei der Auslegungdieses Teils des Reaktorschutzsystems ist besonders auf aus−

lösegerichtete Ausfälle zu achten, da Fehlauslösungen die Wirksamkeit des Sicher−

heitssystemsin unzulässiger Weise vermindern können. : 2

4.4.4 Fehlauslösungen von Schutzaktionen

Fehlauslösungen von Schutzaktionen sind unter Einhaltung der Grund−

annahmen nach Abschnitt 4.4.1 zu verhindern, wennsie zu einem Scha−
?
den führen können, der über die Auswirkungen der zu betrachtenden

Störfälle hinausgeht. Auch während des Instandhaltungsfalls im Sicher−’

heitssystem dürfen durch einen Zufallsausfall im Reaktorschutzsystem ,

einschließlich Folgeausfällen keine Störfälle mit Schadensfolgeherbei− i

geführt werden.

5: Aregungvonchetzuktionen,

"4.5.2 "Festlegungder Anregekriterien
.

?soll aus verschied

"Hinweis:

|. Dies dient zur.

erfassung. ween

ae =. ,°822°|10) Ist die Forderung nach Abschnitt 4
eindeutig sicherheitsgerichteten. Schutz−, i

1 ?der Einsatz unterschiedlicher Meßverfahre

;| 45.3. Automatisierungsgrad.

Anregekanalgruppe A,

Gerätetyp b

tritt ein systematischer Geräteausfall.imGerätetypa auf.

2

a

4.5.1 "Festlegung derSicherheitsvariablen? i 2 5 a ee ;
inerProzeßvariablen?gebildet−Eine Sicherheitsvariable ?soll aus nur ?

werden(siehe auch Abschnitt 5.5.1.2).

(i)Die Bildung:der. ?Anregekriterien für die−Erfassun einesStörfalls
rtigen Prozeßvaria

1
bien

ern

2"Absatz 1 nicht oder t6
nisch nicht sinnvoll zu erfüllen, so müssen bei. der Meßwerterfassun
Se ’erfah erschiedlicher MeBge

räte in denentsprechenden Anregekanal
kü

Zyklenoder. chwertige Maßnahmenvorg

Das? Reaktorschutzsystemsoll:
?Handmaßnahmen wieAuslösen, "Uni
Schützaktionen Sind nur inbegründet?
Das Sicherheitssystem ist so ’auszulegen,?(
auszulösende Schutzaktionen zur Beherrschung von? Stö

Ablauf von 30 Minuten erforderlich werden.

esre
aßinotwendige"von"Ha

rfällen nicht

Hinweis buch j it

Bei der Auslösung von Schutzaktionen,die zur Beherrschungschr’seltener Ereig−
risse vorgesehen werden,sind begründeteAusnahmen zulässig (z.B. Ei Wirkungen;
von außen während des Brennelementwechsels)..a 3

BE

4.5.4 ?Protokollierung ... 2% Syn

Es sind die Anregesignale des Reaktorschutzsystems undweitere, Mel
dungen aus den aktiven Sicherheitseinrichtungen in?zeitlicher Reihens.
folge zu dokumentieren. DieseDokumentation sollinFormeiner selbs

tätigen Meldungs−Protokollierung erfolgen, zum Beispiel mit Hilfe’y
Störschreibern oder Störablaufprotokollen. Das Meldungsprotokoll,

da

auch andere, diesen Störfall nicht betreffende Signale beinhalten,soweit?;
die Übersichtlichkeit nicht beeinträchtigt wird.



4.6 Redundanz und Unabhängigkeit

s(1) Zur Beherrschung versagenauslösender Ereignisse innerhalb des
Reaktorschutzsystemsist ein redundanter Aufbau des Reaktorschutz−
systems vorzusehen.

(2)−Redundanzgruppen müssen voneinander so unabhängig sein, daß
bei Ausfall einer Redundanzgruppe durch ein versagenauslösendes Er−
eignis nach Abschnitt 4.2 die übrigen

Redbndanzgruppen zur
Störfall−

beherrschung ausreichen.

(3) An Verbindungsstellen zwischen mehreren Redundanzgruppen des
Reaktorschutzsystems, wie sie zum Beispiel an Vergleichs−, Wertungs−
und Mittelwerteinheiten auftreten, ist die Unabhängigkeit von verschie−
denen Redundanzgruppen durch Entkoppelungsicherzustellen. Die Ent−
koppelungsglieder müssen die Redundanzgruppen gegeneinander rück−
wirkungsfrei abgrenzen.

(4) Zum Schutz gegen versagenauslösende Ereignisse innerhalb des
Reaktorschutzsystems und innerhalb der Reaktoranlage sollen zuein−
ander redundante Komponenten räumlich getrennt angeordnet werden.
Räumliche Trennung ist nicht erforderlich, wenn diese Ereignisse die
Auslösung von Schutzaktionen nicht verhindern und nur zur Auslösung
eindeutig sicherheitsgerichteter Schutzaktionen führen können.

4.7 Trennung des Reaktorschutzsystems von anderen Systemen
() Komponenten des

Reaktorschutzsystems
dürfen für

Araber desBetriebssystemseingesetzt werden.

Das Reaktorschutzsystem muß von Beheen so unabhän− .
sein, daß bei bestimmungsgemäßem ?Betrieb und bei versagenaus−
«nden Ereignissen in Betriebssystemen die

Funktion
des?

Reaktor−
?utzsystems

erhaltenbleibt. 2

(3) Werden Signale deschefür die MeByeitverar−
beitung außerhalb.des Reaktorschutzsystemsbenutzt, zum Beispiel Sig−
nale zu Schreibern, Anzeigegeräten, so müssen diese Signale rückwir−
kungsfrei ausgekoppelt werden.

(4) Bei Verwendung gemeinsamer Meßeinrichtungen für Steuerung,
Regelung und Reaktorschutzist der Nachweis zu führen, daß der Ausfall
dieser Meßeinrichtungen entweder nicht zu Störfällen führt oder daß
diese nach den Abschnitten 3.4 Absätze I?und 2, Abschnitte 4.5.1 und
4.5.2 erfaßt werden.

(5) Die Ansteuerung von aktiven Sicherheitseinrichtungen durch das
Reaktorschutzsystem muß so ausgelegt werden, daß das Signal für die

Auslösung der Schutzaktionen Vorrang vor betrieblichen Steuersignalen
hat, soweit dies in Abschnitt6 nicht anders

geregeltiist.

(6) Das Reaktorschutzsystem muß gegen in Betracht zu Heherlie Über−,
spannungen ausgelegt oder entkoppelt werden. Die Entkoppelungsglie−"
der sollen für eine Gleich− und Wechselspannung von 220 V ausgelegt_
werden.Es sind die anlagenbedingten

en
zuFuer.

sichtigen.

70

Betrieb des Reaktorschutzsystems beiae
Wenn bei Instandhaltungsarbeiten am Reaktorschutzsystem"der,
h wirksame Teil des Sicherheitssystems bei einemzusätzlich unter−

>uilten Zufallsausfall einschließlich Folgeausfällenseine sicherheitstech−
nische Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, ist die

Reaktoranlage nnverzüglich in einen sicheren Zustand zu
?überführen;

Hinweis: ee a
2

Das Überführenin einen lichären Zustand kann z. B. derch uercizägiihe u
standsetzung oder Abfahren. der RS

Ende
erfolgen. Einer?unverzüglichen

Instandsetzung ist dann der Vorzug zu geben, wenn die
Instandsetzung sc ellerabgeschlossen werden kannals das Abfahren.

(2) Für den Betrieb der Reaktoranlage bei Instandhaltungsarbeitenim.
Betriebssystem, wie zum Beispiel Instandsetzungeiner Hauptkühlmittel−
pumpe, kann eine Anpassung des Reaktorschutzsystems erforderlich −
sein. Wird diese von Hand vorgesehen, so mußsie an

fest vorgegebeuenEingriffsstellen durchgeführt werden können.

(3) Nach einer Umschaltungist zu prüfen, ob diese einwandfrei durch−
geführt wurde.

(4) Für die schnelle und richtige Ausfallortung und Instandsetzung müs−
sen vollständige Geräte− und Schaltungsunterlagen vorliegen.
(5) Die Instandhaltungsarbeiten müssen von dem fürdiese Arbeiten be−

fugten Personal durchgeführt werden.

(6) Zur Instandsetzung dürfen nur Ersatzteile eingesetzt werden, die
betriebsbewährt sind oder in ihrer Qualität nachweislich den bei der.
Typprüfung gestellten Anforderungen entsprechen, Werden in Aus−
nahmefällen neuartige oder geänderte Bausteine eingesetzt, so Sind Prü−
fungen nach Abschnitt 11.1.J.2 durchzuführen. "

(7) Die bei Instandhaltungsarbeiten festgestellten Ausfälle, ihre

e

Uns:
chen und die Art der Instandsetzungsind zu dokumentieren.

\

.
n
e

m
i
D
D

ln

4.9 Abstimmung zwischen dem Reaktorschutzsystem und den aktiven
Sicherheitseinrichtungen

(1) Das Reaktorschutzsystem ist so auszulegen, daß es die Unverfüg−
barkeit des Sicherheitssystems nicht bestimmt.

(2) Das Reaktorschutzsystem ist so aufzubauen, daß die in den aktiven

Sicherheitseinrichtungen durch Aufteilungin sicherheitstechnisch
wich−

tige Teilsysteme vorgegebene Redundanzgewahrt bleibt.
Hinweis:

Eine gemeinsame Meßwerterfassung zur Ansteuerung redundanteraktiver Sicher−
heitseinrichtungenist zulässig, wenn die Forderungen nach

Abschnitt
4.4 erfüllt

werden.

(3) Durch die verfahrenstechnische Kuliäsne derRails sol− j

len nicht eindeutig sicherheitsgerichtete Schutzaktionen vermieden wer−
den. Erforderliche nicht eindeutig sicherheitsgerichtete

Sannzahliotensind zu begründen.

4.10 Überwachung auf Funktionsbereitschaft und
Prüfbarkeit

4.10.1 Überwachungauf Funktionsbereitschaft
(1) Es ist eine Informationsdarstellung vorzusehen, die einen? Über− BE
blick über den Zustand der Komponenten des Reaktorschutzsystems . 15:
und der aktiver Sicherheitseintichtungen einschließlich ihrer

FierBeund
Hilfsmedienversorgung gibt.. z

f
=

(2) Das
Reaktorschutzsysiem soll selbstüberwachend ausgelegt

here

Hinweis:

Mittel zur Selbstüberwachung sind z. B.

3

Sigrahlerjeich zwischen
redundanten.

Ka
Kanälen, Antivalenzüberwachung, dynamisch arbeitende Systeme.

Nicht selbstüberwachende Teile des Reaktorschutzsystems müssen Ein

richtungen haben, die eine regelmäßige und lückenlose Überprüfung
in Abschaltpausen ?und, soweit aus Zuverlässigkeitsgründen erforder−

.
lich, auch während desNormalbetriebs ermöglichen. . :

(3) Erkannte Ausfälle im
Reaktorschutzsystem

müssen?eindeutigloka− Si)
lisierbar sein. =

Hinweis:
Mittel zur Lokalisierung"and z.B.ae Meklungen: in? der. Warte,

?an.

Schrankreihen, Schränken und Einschüben (siehe Abschnitt 10). .

4.10.2 Prüfbarkeit des Reaktorschutzsystems,
(1) Das Reaktorschutzsystem mußso ausgelegt sein, ?daß %ährendde
bestimmungsgemäßen Betriebs Prüfungen ohne eine unzulässige Minde−":
rung der Sicherheit der Anlage durchgeführt werden können.:Die, Un−:−
abhängigkeit von Redundanzgruppen muß bei der Prüfung erhalten

*

bleiben. Eine gleichzeitige Prüfung redundanter Teilsysteme,ist zu .ver−..
hindern, wenn dadurchdie

FuaInerält
des

’Reaktorschutzsystemsbeeinträchtigt wird.
Hinweis: ? : nn

Zur
Erreichung dieses Zieles?

sind
administrative Maßnahmen zul

LE

rende,

(2) Das Reaktorschutzsystemmußso aufgelegtsein,daß.
Abweichen von den der Auslegung zugrunde? gelegten Toleranzwerti
?der Einzelgeräte und Baugrüppen,als?auch ?die??inwandfreieFFunkti
der Untersysteme&und des gesamten Reaktorschutzsystems im?Rahm
einer vorbetrieblichen Prüfüngünd während:der Abschalt
Anlage lückenlos überprüft werden können.: .

(3) Während des Leisturigsbetriebsder Reakiöränlage sollen Prüfi ngen
?durchgeführt werden können,die es gestatten; ohne−Eingriffin.die.Ver−
?drahtung, die einwandfreie Funktion der. Untersysteme?. festzustellen.
Durch. die Prüfung der. Untersysteme muß die: einwandfreie
desgesamten?Reaktorschutzsystems nachgewiesen werden kön?
Prüfungen müssen

granMann
sein.

Hinweis:
Zur Erfüllung dieserAsind aersken

ee
|vör−

zusehen, die es ermöglichen,sowohl simulierte Signale aufzuschalten( rü
oder Testschalter und ähnliches), als?auch den ErfolgderPrüfungenfestzüst
(durch Anzeigevon Zustandsmeklungenoder von kontinujerlichenoben

(4) Das Reaktorschutzsystem soll so"ausgelegt:undbeti ben? werd.
daß Funktionsprüfungen?yon zentralenTraieene

B. ?Prüftai n)
durchführbar sind. _

(5) Werden Zur Prüfung der Funktiönsfähigkeit des ?Reaktorschu
systems automatische Prüfeinrichtungeneingesetzt (festverdrahtete oder

freiprogrammierbare Prüfeinrichtungen),
so sollen

die
folgenden Bedi

gungeneingehalten werden:

a) Die Prüfergebnisse sollen automatisch protokolliertwerden
b) Die Prüfprotokolle sollen

den
Prüfablauf und ein

Fehlerproenthalten.

c) Die Prüfeinrichtungen sollen die
BuetiEe Ankopplung

An ?die
?

prüfenden Einrichtungen überprüfen.−

d) Die Prüfeinrichtungen sollen nach der Verbindung? mit denzu
fendena

En
und

dem Start.des Prüfvorgangs
d

selbsttätig durchfü
s

e) Die Qualität automatischer Prüfungen mußmindestens? ierer Qukit,
®

vergleichbarer Handprüfungen
ne

E &

2

BR
?

Prx ?kraft
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4.11 Schutzbegrenzungen

(1) Eine Schutzbegrenzung ist zulässig, wenn sich aus der Analyse derr Ereignisabläufe wegen geringer möglicher Schadensauswirkungen eineBegrenzungals ausreichende Maßnahme ergibt. °... E
(2) Schutzbegrenzungen sind mit Ausnahme der Forderungen nachzwei Anregekriteriennach dieser Regel auszulegen rt
(3) Für den lokalen Schutz des Kerns gilt: | .Wird der durch die Schutzbegrenzung ausgelösten Schutzaktion eineweitere Schutzaktion überlagert, die den Störfall bei einer höheren nochzulässigen Schadensgrenze beherrscht, braucht eine mehrfache Erfas−sung der gleichen Prozeßvariablen am selben Ort für die Schutzbe−
grenzungnicht zu erfolgen. : :

4.12
Funktionsgruppensteuerungen des

Reaktorschutzsystems
(1) Werden

Funktionsgruppensteuerungen −im Reaktorschutzsystemeingesetzt, sind sie so auszulegen, daß die verfahrenstechnisch erforder−liche Schrittfolge unter BerücksichtigungderSchalt− und Hochlaufzeitender aktiven Sicherheitseinrichtungen eingehalten wird. .
(2) Funktionsgruppensteuerungen des ?Reaktorschutzsystems sollennicht für betriebliche Aufgaben eingesetzt werden. Ein betrieblicherEinsatz ist zulässig, wenn die betriebliche Funktion mit dersicherheits−technischen Funktion identischist. en Se
(3) Für voneinander getrennte verfahrenstechnische Systeme des Si−
cherheitssystems sollen getrennte Funktionsgruppensteuerungen des
Reaktorschutzsystems? vorgesehen werden. Diesgilt zum Beispiel fürdie Hochdruck− und

Niederdruck−Notkühlsysteme. en "

A: 43 Ermittlung der Grenzwerte zur Auslösungvon Schutzaktionen:
(1) Die Grenzwerte sind durch Analysen zu ermitteln, bei denen be−trieblich bedingte Transienten, die Dynamik der Störfälle, die Meßfehlerund die Ansprechverzögerung des Reaktorschutzsystems ?und der be−troffenen aktiven

Sicherheitseinrichtungen zu betrachtensind. a

2)
Die Grenzwerte sind unter Angabe des Sicherheitsabstands festzu−.egen. : uare u: .

4.14 Handeingriffe ee =(1) Fehlern durch Irrtümer und Fahrlässigkeit bei notwendigen Hand−eingriffen zur Bedienung und Instandhaltung des Reaktorschutzsystermsist .
"

Wer a ; ! 3a) vorzugsweise durch schaltungstechniische Maßnahmen bei der
Systemauslegung, j

Be
Kae ub) durch Meldeeinrichturigen des Sicherheitssystems, as an.

c) durch administrative Anweisungen für Bedienung und Instandhal−

(3) Maßnahmen zur Erschwerung von Handeingriffen Sind so zu ge−gestalten, daß die notwendige Bedienung und Instandhaltung durch
befugtes Personal nicht unvertretbar behindert wird, − :

5. Aufbau von Reaktorschutzsystemen
\

?5.1 Gerätequalität ?

5.1.1 Eignungsnachweis für betriebsbewährte Geräte
(1) Es sollen betriebsbewährte Geräte und Komponenten eingesetztwerden. ;

u, u ld
(2) Die Betriebsbewährungist durch statistische Auswertung von Be−’
triebsaufzeichnungenauf der Grundlage der imDatenblatt festgelegtenbetrieblichen Eigenschaften und der Einsatzbedingungen nachzuweisen,
(3) Ergänzende Prüfungen zur Betriebsbewährungsind nach Abschnitt11.1.1.1 durchzuführen, wenn die Einsatzbedingungen über die im Da− |
tenblatt festgelegten betrieblichen Eigenschaften hinausgehen oder 5 |
durch .die Betriebsbewährungnicht erfaßt werden. Bestimmte Eigen− & |
schaften der Geräte dürfen in Abstimmung mit demSachverständigen

’
(nach $ 20 Atomgesetz) analytisch nachgewiesen werden. u
512 Eignungsnachweis für neuentwickelteöder modifizierte Geräte:
Für neu entwickelte oder modifizierte Geräte sind Prüfungen nach?Ab−schnitt 11.1.1.2

durchzuführen... N ee,
5.1.3 Qualitätsplanung bei der.

. oder modifizierter Geräte?
ee, a(1) Das Schaltungskonzept muß Einfach, übersichtlich und zweckent−.. .− |sprechend sein. :− ’

Seen .

>
Schaltungsauslegung heuentwickelter

(2) Es sollen bewährteund zuverlässigeBauteile und Schaltungenvor−gesehen werden, Betriebserfahrungensind Zubeachten. ee
(3) DasGerät muß so’ausgelegt sein,.d ?eine Prüfung der Gerätefunktion ohne Eingriff in die Verdrahtungmöglich ist,ERFr $(4) Das Gerät muß für die nach Abschnitt $.2genannten Umgebungseinflüsse ausgelegt sein... um5 ei
(5) Die Geräte müssen bezüglich derstatischen unddynamischen Eigenschaften den Anforderungen des

Reaktorschutzsystems genügen.
Hinweis: ee a i
Dies betrifft z. B.Stabilität, Genäüigke
Hysterese,Einstellzeit, Reproduzierbarkeit.a

5.1.4 Zuverlässigkeitund Qualitätsprüfung Sk
(1) Es sind Angaben über die. Zuver igkeitder:Gerätetypen zumachen, zum Beispiel durch?statistische. Methoden, Ausfalleffektana−Iysen, Grenzbelastungsprüfungen oderdurch Auswertungvon Betriebs;.
erfahrungen. ENnstnae EsHE ARE

tung

vorzubeugen.
Hinweis: . 2 EN;
Hierzu geeignete Maßnahmen sindz.B.: °

RI
a) redundanter Aufbau des Reaktorschutzsystems, ee
b) Entkopplung des Reaktorschutzsystems vom Betriebssystem, a a

Ss

2
WEST

(2) Die geforderte Gerätequali
t

vonFertigungsserien
i

inder Werksprüfungenan einer repräsentativenStichprobe unter
?und Grenzbelastungen zu überprüfen.

c) Vorrang von Reaktorschutzsignalen vor Prüfsignalen, eease

MB

d) Verriegelungen zurVerhinderung der gleichzeitigen Prüfung von redundantenEinrichtungen, 3 «© 8), Das Qualitätssicherungssystem?zur Sicheiste® ?) Einsatz von selbstüberwachenden Systemen, .−
ER tätist nachzuweisen.

> 22
|\.  D Einbau von

Prüfeinrichtungen, So re= ee5
) A

lnerung
von nicht mit Prüfeinrichtungen durchzuführenden Vor−Ort−Prü−

−
fungen durch.die Systemauslegung, ..x; . ©, ur: wei Serin Er

h) eindeutige System− und Komponentenkennzeichnung, 2
i) Zustandsmeldung von aktiven Komponenten des

Sicherheitssystems, 25

?Hinweis:
Anforderungen andas Quäl

) Überwachunganaloger Meßkanäle durch Vergleicher, =
a ART H

k) Meldeeinrichtungen zur Ausfallerkennung und Aüsfallokalisierung,? Einstecküberwachungvon elektrischenBaugruppen,
ö

m) Sicherung der ?Betriebsstellung von Komponenten duisonstige mechanische Einrichtungen, EEE
n) eindeutige Festlegungen für die

Bedienung ?Reaktorsc0) Durchführung von Instandhaltungsa beitenim− Reakto
fachkundiges Personal nach schriftlichen

Anweisungen, ,g: BepP) Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung vonInstandhalfungsarbeiten :und deren Dokumentation, *. Be arlieenq) Übersichtliche Anordnung der Komponentendes Sicherheitssystems.*. EL,
(2) Handeingriffe in das Reaktorschutzsystemdurch Unbefügte sind

(1)Alle KomponentendesReaktörkchutisysiemg,zumwertgeber, Meßumformer,?Verkabelung,Durchführungam Einbauort oderAufst
vorliegend Umgebunbedingungen genügen. Insbesöndere darf? inktior

beeinträchtigt werdendurch: "7 Kane:;a) ?mechanische Beanspruchungen(z. B.Vibration
;b) ?Einflüsse des Meßmediüms, ar
c) Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und Strahlung,
d) chemische Einflüsse. −

FR
h;Hinweis:
NBei Widerstandstherinomstern z. B. dürfen Eigenerwärmung da) vorzugsweise durch technische Maßnahmen,ER2 strom sowie Erwärmung durch Strahlungsabsorption nicht zu unzulässig

A eincen at sl fehlern führen. −. ER ;
b) durch administrative Maßnah?nen − i vat , ae u AR
)

−. Bei Thermoelementen 2. B. dürfen nachfolgend genannte .zuerschweren.
rg S zulässigen Meßfehlern führen:* neABeeeHinweis:

EN u ug, >’Strükturveränderungdes Hüllrohresdurch NeutronenstHierzu geeignete Maßnahmensind z. B.:
" °? r ; ke?

a) räumliche Trennungredundanter Kompo:enten,; indes]b) überwachteZutrittsbarrieren zu Gebäuden, Räumenund Schrän
?) administrative

Regelung
der Berechtigung und Kontrolle desZutritts zu Kom;. − ponenten des Rea,

torschutzsystems,= une

strählung, en? Strukturveränderung derThermoelement−Schehke)
? Aufheizung des Thermoelements durch Gamma− und Tempera

er

PART

[



?

?Einrichtungenführen kann.

− n −

(2) Anregekanäle müssen so ausgeführt werden, daß galvanisch, induk−tiv oder kapazitiv eingekoppelte Störspannungen die Auslösung derSchutzaktionen nicht unwirksam machen oder keine Fehlauslösungen* verursachen.

(5) Kabel zur Signalübertragung und Kabel zur Stromversorgung vonzueinander redundanten Meß− und Steuereinrichtungen des Reaktor−
schutzsystems sollen ohne Einschleifungen über einen zentralen Ran−gierverteiler zu den signalverarbeitenden Baugruppengeführt werden.

’
j

5.3.3 Wirkdruckleitungen
(1) Für Wirkdruckleitungen gelten die Anforderungen nach Abschnitt3.33. Bas

Hinweis: ; .
Geeignete Maßnahmen gegen galvanische Einkopplung von Störspannungensindz. B.: Einpunkterdung (vom Gehäuseisolierte Meßwertgeber oder Meßumformermit galvanischer Trennung). getrennte Stromversorgung.
Geeignete Maßnahmen gegen induktive Einkopplung von Störspannungen sind2.B.: Verdrillen der Leitungen, magnetische Abschirmung durch Verlegen derMeßleitungen in Stahlpanzer−Rohren. elektrische Abschirmun durch Verlegungder MeBleitungen in leutfähigen Rohren, ausreichender Abstandder MeBleitungenvon beeinflussenden anderen Leitungen (Starkstromleitungen).
Geeignete Maßnahmen gegen kapazitive Einkopplung von Störspannungen sind2. B.: Elektrische Abschirmung. Verlegung von MeBleitungen in leitfähigenRohren. Verwendung von Koaxial− oder Triestaltabeln bei kleinen Meßströmen.

(2) Für redundante Meßanordnungen an einem Meßort, zum Beispielbei einem gemeinsamen Drosselgerät,sollen getrennte Entnahmestutzen
vorgesehen werden. Gemeinsame Entnahmestutzen sind zugelassen,wenn die Anforderungen nach Abschnitt 4.4 erfüllt werden.
(3) Ein unbeabsichtigtes Schließen von Absperrarmaturen in Wirk−
druckleitungen ist zu verhindern, zum Beispiel sind Handräder −abzu−ziehen. Automatische Absperrungensollen nicht eingebaut werden.
5.4 Mechanischer Aufbau

j

5.4.1 Anschlüsse und Verbindungen . . Au:
(1) Schraub− und Steckanschlüsse sind so zu sichern, daß eine Selbst−auftrennung nicht möglich ist, oder der aufgetrennte Zustand selbst−
tätig gemeldet wird...a
(2) Zwischen den Anschlüssen verschiedener: Einrichtungen.der glei−chen Redundanzgruppe ist ein so großer Zwischenraum vorzusehen,daß die ungewollte Überbrückung einer−Auslösung oder eine Fehlaus−lösung verhindert wird, oderes sind

gleichwertige?Maßnahmen zu tref−fen. . −; 2 u a ? sr Ü

5.2.2 Beanspruchungen bei Leckratenprüfungendes−
?Reaktorsicherheitsbehälters

Die im Sicherheitsbehälter montierten Geräte; Leitungen und Leitungs−verbindungen sollen den bei Leckratenprüfungen auftretenden Bean−Spruchungen gewachsensein. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich,sind sie vor den Leckratenprüfungen auszubauen oder vor den Bean−spruchungen durch die Leckratenprüfungen zu schützen. Danach sindwiederkehrende Prüfungen nach KTA 3506 erforderlich. :

5.2.3 Beanspruchungen bei Störfällen
Teile des Reaktorschutzsystems, die Störfälle überdauern müssen,

®.: auch nach Eintritt von Störfällen, zum Beispiel zur Nachwärme−hr, gebraucht werden, müssen so ausgelegt und aufgebaut sein,x die Komponenten (Meßwertgeber, Bestandteile des Signal− und
Versorgungswegeseinschließlich Kabel− und Durchführungen) den auf−tretenden Bedingungen bei den Störfällen und ihren Auswirkungenwiderstehen und die zu messenden Größen kontinuierlich über den,gesamten Auslegungsbereich erfaßt werden: " \

5.4.2 Kennzeichnung Mu

kennzeichnen. EEE 5
Be et

(2) Kabel des Reaktorschutzsystems sind an beiden Enden deutlich
°

und eindeutig zu kennzeichnen. euer ;

.3) Bei. Bausteinsystemen sind die ?Plätze und die zugeordneten Bau−.._.

|

steine deutlich und eindeutig zu kennzeichnen. vnHinweis:
i .

Es dürfen z. B. die bei den Störfällen auftretenden Temperaturen und Drücke,Wasserdampf oder Wasser an elektrischen Durchführungen, Geräten und Ver−teilerkästen sowie die bei den Störfalltemperaturen an Materialübergängen ent−stehenden Thermospannungen nicht zu unzulässigen Funktionsbeeinflussungenführen. " u uch

5.4.3

.

Justier− und
Einstellvorrichtungen i Ze(1) Bei Geräten, die während des Betriebs nächjustiert ?werden müs−sen, sind fest eingebaute Einstellmöglichkeiten vorzusehen. Ve

4
0°..

(2) Alle Einstellvorrichtungen an−Geräten des Reaktorschutzsystemssind so anzuordnen :oder abzusichern, daß eine Verstellung durch Un−befugte so weitgehend wie möglich erschwert wird. Eine selbsttätigeVerstellung, zum Beispiel durch Erschütterungen,mußausgeschlossensein. − z, er ar Be ee :

(2) Teile des Reaktorschutzsystems, die nur bei Eintritt von Störfällendie erforderlichen? Schützaktionen auslösen müssen und danach funk−
tionsunfähig sein dürfen, müssen nachweislich so ausgelegt sein, daß die
Komponentenbis nach Auslösung der erforderlichen Schutzaktion denauftretenden Störfallbedingungen, zum Beispiel Strahlung, Temperatur,Druck− und Feuchtigkeit, gewachsen sind und durch ihren Ausfall die
übrigen zur Störfallbeherrschung erforderlichen Komponenten des
Reaktorschutzsystemsnicht unzulässig beeinflussen. * ä .

?2
5.4.4 Instandhaltung ee E
(1) Die Geräte des Reaktorschutzsystems sollen so angeorddaß sie für

Instandhaltungsarbeiten leicht zugänglich sind. : 2
(2) Zur Erleichterung und Beschleunigung von Instandhaltungsärbeiten −

1

sowie zur Verringerung der Strahlenbelastung des:Instandhaltungsper−’::sonals sollen Systeme mit leicht auswechselbaren Geräte: esetzt: .werden.
.

K Tai a a er:

5.3 Räumliche Anordnung, Trennung zueinander redundanter .
Einrichtungen a "

Ss Gesamtsystem
v

Hinweis: , En fe na} auge >Z. B. soll der elektrische Anschluß von vor Ort befindlichenGvorrichtungen vorgesehen werden. Beer

("Zueinander redundante Einrichtungen −des Reaktorschutzsystemss 0 zu gruppieren und in genügendem Abstand voneinander auf−zus?cllen, daß ein einzelnes versagenauslösendes Ereignis nach Ab−schnitt 4.2 nicht zum Ausfall einer unzulässigen Anzahl redundanter

5.5.1 Anregekanäle Bee,er
5.5.1.1. Meßsignalvergleich−
Für Anregekanäle sollen Meßgeräte eingesei
−kontinuierlicher

MeßSignalvergleichmöglich ist
1:55.12, Analoge?Anregekanäfe

7

?Die Sicherheitsvariable soll eine stetige Ab ängigkeit von
d

variablenaufweisen. Ist?eine direkte MessungderSicherheitsnicht möglich, zum Beispiel’DNB−Verhältnis, oder.ist’der Einsatz??direkten Meßverfahrens technisch "nicht sinnyoll,, so dürfenRechen−:schaltungen eingesetzt ?werden, zum?Beispiel Durchsatzniessung?mit

(2) Ist eine räumliche Trennung nicht möglich, so muß ein ausreichen−der mechanischer Schutz vorgesehen werden; zum Beispiel Abmauern,Verbunkern. Ein mechanischer Schutz oder die Unterbringung in ge−:trennten Schränkenist nicht erforderlich, wenn eine ?Beschädigungdie.Auslösung von Schutzaktionen nicht verhindern und nurzurFehlaus−lösung eindeutig sicherheitsgerichteter Schutzaktionenführen kann.

5.3.2 Kabel ne a: el
(1) Kabel zueinander redundanter Einrichtungen des Reaktorschutz−

ö
systemssind nach Abschnitt 5.3.1 räumlich getrennt oder gegeneinandergeschützt zu verlegen. a en; Blendeund radizierenden Meßumformern. a

5.5.1.3 Digitale Anregekanäle. ee een
Werden im Reaktorschützsystem digitale ?Anregekanäle ?eingesetzt,sosind diese entsprechend den Anforderungen desAbschnitts 5.5.1.2auszulegen. : " ea elta.

(2) Signale zueinander redundanter Einrichtungen dürfennichtin einemKabel, einem örtlichen Kabelverteiler und einer Kabeldurchführung.geführt werden. . et ge?
2 F

(3) Eine ungeschützte Verlegung von Kabeln des Reaktorschutzsystemsist nur zulässig, wenn "unbeabsichtigte mechanische Beschädigungenwährend des bestimmungsgemäßen Betriebs ausgeschlossen sind. In al− :len anderen Fällen sind die Kabel mechanischzu schützen, zum Bei−spiel durch Schutzrohre oder Stahlblechabdeckung. a
(4) Kabel des Reaktorschutzsystems sind von den ?sie gefährdendenKomponenten, zum Beispiel Rohrleitungen,getrennt zu verlegen odermechanisch zu schützen. ee 2 u

5.5.1.4 ?Grenzsignalgeber und Vergleicher m Ei
(1) Es sollen selbstüberwachende Grenzsignalgeber eingesetzt werdenBeielektronisch arbeitenden Grenzsignalgebern soll der. Grenzwert (Re
ferenzspannung) überwachtwerden. I ey2 x

Wr ER en

Eine Scibxtüberwachung der Vergleicherwird nicht gefordeit..

(1) Geräte des Reaktorschutzsystems sind deutlich, und, eindeutig zu en



e

(2) Die Grenzsignalgeber und Vergleicher sollen mit einstellbarer

Schalthysterese und ohne Selbsthaltung ausgeführt werden.
u

(3) Der? Grenzwert muß am Gerät mit einer ?den Erfordernissen

entsprechenden Genauigkeit einstellbar sein (Auflösungsvermögen).?
Der Grenzwert soll während des Betriebs prüfbar sein, ohne die

3

. werden. e

Grenzwerteinstellung selbst ändern zu müssen. −

(4) Der Meßbereich des Anregekanals muß so festgelegt werden, daß

unter Beachtung der Genauigkeit und Hysterese des Grenzsignalgebers

ET
Fusteichender

Abstand von den Meßbereichsendwerten eingehalten
wird. : a

(5) Das Ansprechen von Grenzsigralgeber und Vergleicher muß am
Gerät und in der Warte angezeigt werden.

r

5.5.1.5 Wächter

Wächter sollen nur dann zum Einsatz kommen, wenn eine analoge
Messungin einer für den Reaktorschutz erforderlichen Qualität nicht
realisiert werden kann. Die Kontakte sinddurch geeignete Kontroll−’

schaltungen (Antivalenzüberwachung, Drahtbruchüberwachung) zu
überwachen.

’

5.5.1.6 Endlagenschalter

(1) Endlagenschalter zur Bildung von Anregesignalen sollen nur dann

zum Einsatz kommen, wenn eine analoge Messung in einer für den

Reaktorschutz erforderlichen Qualität nicht realisiert werden kann. .

(2) Werden für Anregesignale Endlagenschalter eingesetzt, die nicht

zwangsläufig schaltende Kontakte besitzen, sind
? soweit kein zweites

Anregekriterium vorhanden ist ? die Anforderungen nach Abschnitt

4.5.2 Absatz (2) einzuhalten. Die Kontakte sind durch geeignete
Kontrollschaltungen (Antivalenzüberwachung) zu überwachen.

(3) Die Betätigungseinrichtungen redundanter Endlagenschalter, zum

Beispiel Spindelwellen, Stößeln, Nocken, Schaltlineale, sollen für jeden
redundanten Endlagenschälter getrenntaufgebautsein.

5.5.2 Logikebene

(1) Die zueinander parallelen Schaltkanäle
Reaktorschnellabschaltung müssen verschiedenen Redundanzgruppen

"angehören. Am Ausgang sollen sie mindestens zweifach durch logische

Wertungen verbunden werden. Das Ausgangssignal jeder dieser logi−
schen Wertungen muß zu einer Auslösungführen.

. \

(2) Für die Auslösung jeder von mehreren parallelen Schutzteilaktionen

mußein eigener Schaltkanal vorgesehen werden.Jeder dieser parallelen
Schaltkanäle mußeiner anderen Redundanzgruppe angehören.

5.5.3 Vorrangsteuerung _

(1) Der Vorrang der Reaktorschutzsignale vor denbetrieblichenSteuer−

signalen muß sichergestellt werden. Betriebliche Steuersignale und

Reaktorschutzsignale sollen nur in der Steuerebene des Reaktorschutz−

systems, die.der Logikebene nachgeschaltetist, verknüpft werden. Die−
se betrieblichen Steuersignale
entkoppelt werden. .

(2) Die Vorrangsteuerungen müssen strangbezogen ?aufgebaut werden.

Signalverbindungen zwischen verschiedenen Strängen sind nach der

Vorrangbildung nichtzulässig. ?u = ex

(3) Werden von Hand auszulösende Schutzaktionen aufgrund der Ana−

Iyse der Ereignisabläufe nach Abschnitt 3.1 zur Störfallbeherrschung

vorgesehen, so sollen die Eingriffsmöglichkeiten nicht in der Steuer−

ebene sondern in der Logikebene des Reaktorschutzsystems realisiert

(4) Die Verknüpfung von Signalen verschiedenersicherheitstechnischer
Bedeutungsoll in der Steuerebenenach Prioritäten erfolgen. er

5.5.4 Einzelantriebssteuerungen :
2... Es:

(1) Die Einzelantriebssteuerungenfür ein verfahrenstechnischesSystem
müssen strangweise ohne Vermaschung aufgebaut werden.° . Br
Hinweis: ne ?Er,

Hierbei wird vorausgesetzt,
aufgebautsind. Unter
speisesystem verstanden.

daß die verfährenslechnischen Systeme Strangweise

(2) "Die Befehlsdäuer der Einzelantriebssteuerungen einschließlich der
zulässigen Abweichungenist so zu wählen, daß die Mindestbefehlsdauer
der Schaltgeräte eingehalten wird.

(3) Koppelglieder, zum Beispiel Koppelrelais, müssen innerhalb der

zulässigen Grenzen der Ein−?und Ausgangsspannungen sicher funk−
tionieren. en Zr .

(4) Bei der Umsetzung von Steuersignalen auf andere Spannungen
und Frequenzen durch Koppelglieder, zum Beispiel Koppelrelais, müs−

sen die Ein− und Ausgänge der Koppelglieder zuverlässig getrennt
werden. . a a ee m

(5) Die Koppelglieder, zum Beispiel Koppelrelais, sind so auszulegen
und anzuordnen,daß sie durch Schaltvorgängein der Schaltanlage keinen

unzulässigen mechanischen, thermischen oder ?elektrischen Beansprur |,

chungen ausgesetzt werden.

.

73−

der Logikebene für die

müssen von den Reaktorschutzsignalen

"| zulässige Minderung

System wird hier z. B.?einviersträngiges Hochdruck−.Ein−.

5.5.5 Verriegelungen

(1) Bei Vorhandensein von.nur einem Anregekriterium zur Erkennung.
eines Störfalls ist die Schutzüberbrückungdieses Anregekriteriums nach
Abschnitt 4.5.2 auszulegen.

:
a:

(2) Bei redundant ausgeführten Anregekanälen müssen die Einrichtun−

gen zur Umschaltung oder Übernahme von Meßbereichen redundant

ausgeführt werden. −

Hinweis:

Drei Anregekanäle benötigenz. B. drei Umschalt− oder Übernahmeeinrichtungen.
Diese Umschaltungen können von Hand oder automatisch erfolgen.

(3) Umschaltungen und Übernahmen von Meßbereichen sowie Schutz−

überbrückungen müssen automatisch aufgehoben werden, wenndie Frei−

gabebedingungen nicht mehr gegebensind.
|

5.6 Schaltung
Die Zusammenschaltung der Geräte des Reaktorschutzsystems ist so
auszuführen, daß ein eindeutiger. Funktionsablaufsichergestelltist. Bau− ..

teileigenschaften, wie Eigenzeiten, Toleranzen, Drift− und Störfallver−
halten dürfen den zeitlichen Ablauf von Befehlen nicht unzulässig be−
einflussen. u

= pe ni

(1) Bei −Anforderungeines Aggregats durch das Reaktorschutzsystem |
soll der Aggregatschutz nicht wirksam werden. Dies darfnicht erfolgen, :,
wenn hierdurch Folgeschäden verursacht werden können,diedie Sicher− |
heit der Reaktoranlage mehr beeinträchtigen als?der Ausfall des Ag− − .. :i

gregats. Die Unterdrückung des Aggregatschutzes muß durch das Re:
− : !

aktorschutzsystem erfolgen. Bu

(2) Einrichtungen des Aggregatschutzes, deren.Signale Vorrang gegen−.
über Signalen des Reaktorschutzes haben, sind so. Zuverlässig auszu−

legen, daß sie die Nichtverfügbarkeit des Aggregats nicht bestimmen
und Fehlauslösungenmithoher Zuverlässigkeit vermiedenwerden.Ein
Zufallsausfall in einer Einrichtung des Aggregatschutzes? darf keine.
Schutzaktion mit Folgen nach Abschnitt4.4.4 auslösen öderSchutzvolt−
aktionen verhindern. Diese Einrichtungen des Aggregatschützes sollen
über eine 2− von 2−’oder 2− von 3−Wertungsschaltungbei Grenzwert−
überschreitung das Agpregat abschalten. Eine Einrichtung des Aggr

gatschutzes, deren Signale Vorrang vor Signalen des−Reaktöorschutzes
haben, muß ?nicht mehrkanaligausgelegt werden, wenn nachgewiesen
wird, daß Fehler so ünwahrscheinlich ?sind, daß eine dadurch verur−

sachte Fehlabschaltung des Aggregats ’nicht betrachtet zu werden
braucht.

u e ee etee De

(3) Einrichtungen des Aggregatschutzes, deren? Signale ?Vorrang vor
Reaktorschutzsignalen haben,− sind dem Strang des. zu schützenden−

Aggregats zuzuordnen und nach den Anforderungen des Abschnitts5

auszulegen. 2 u Fe rn, ach

(4) Einrichtungen zur Handüberbrückung am Aggrögatschützs d

Eingriffeerschwert werden.auszulegen, daß unbefugte

(1).Die Anregesignake der "Zustandsbegrenzun

protokollieren. en
nl

(2) Die Zustandsbegrenzungen"sindredündant.aufz
wirkungsfrei gegeneinander und gegen .die Betriebss

koppeln. ne en ee
(3) Sie sollen nur für Prüfzwecke abschaltbär sein

(4) Die Zustandsbegrenzung ?muß’vor ’der ?betriebli
und Regelung Vogranghaben.

(5) Erkännte?Ausfälle müssen durch:Gefahrenmeldungen derKl:
signalisiert werden undeindeutigIokalisierbar ein.

Nez

.(6) Während desbestimmungsgemäßen. Betriebs müssen sie
?derSicherheit der Anlage aufFunktion

werden können.:

(7) Das Abweichen des Begrenzungswertes von ?gen
Werten muß geprüft werdenkönnen.

:

(8) Die Begrenzüngswerte sind unter Einbezichung der Meßfehler
unter Angabe des Sicherheitsabstands festzulegen.RE

(9) Die Gerätequalität ist nachzuweisen.=. ? =

(10) Die Geräte müssen. den Umgebungs−und Einsatzbedingunge
nügen. 1 a)

. ve \ =

(11) Der mechanische Aufbau muß dem des Reaktorschutzs
nach Abschnitt 5.4 entsprechen.

Enaa

(12) Für die Anregekanälesoll ein kontinuierlicher
. eingesetzt werden. ; le Minze SH

(13) Die Zustandsbegrenzungen sindvorbetrieblichen Prüfungen; &
betriebsetzungsprüfungen und wiederkehrenden Prüfungen.zu

un Er

ziehen. u er

?Y

Aeßsignalve
3 . y



(2) Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse S und die optischen und

akustischen Gefahrenmeldeanlagen sind so auszuführen, daß auch bei

Auftreten eines Zufallsausfalls in der Gefahrenmeldeanlage der Klasse S

beiStörfällen die Störfallmeldung erscheint.

(3) Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse S sind redundant, unab−

hängig und während des bestimmungsgemäßen Betriebs prüfbar auf− iz

zubauen. Signale können aus dem Teil des Reaktorschutzsystems aus− − .

gekoppelt werden, der zur automatischen Auslösung von Schutzaktionen \.

dient. Dies muß rückwirkungsfrei erfolgen.

(4) Gefahrenmeldungender Klasse S müssensich im Erscheinungsbild

von Gefahrenmeldungender Klasse I und II unterscheiden.

(5) GefahrenmeldungenderKlasse S sind zu speichern. −

(6) Die optischen Gefahrenmeldungen der Klasse S müssen im Rah−

mendesjeweiligen Wartenkonzepts räumlich zusammengefaßt angeord−
net werden. le

(7) Die optischen Gefahrenmeldungender Klasse S müssen so ausge−
führt sein, daß der Meldezustand dauernd erkennbarist, zum Beispiel

aufgelaufen,quittiert, gelöscht.
?= j

(8) Die optischen Gefahrenmeldungen derKlasse S müssen aus einer
unterbrechungsiosen Notstromversorgung mit .− Energiespeicherung
durch Batterien im Parallelbetrieb mit Gleichrichtergeräten versorgt
werden. aeeae Pr En

(9) Die Erkennbarkeit der ?Gefahrenmeldungen derKlasse S: muß
durch Schriftbild, Leychtkraft und Eindeutigkeit der Bezeichnungen

sichergestellt werden.?x:
a

r8 Lüftungstechnische Anlagen zur Kühlung des Reaktorschutzsystems

(1) Durchdie räumliche Unterbringungder Einrichtungen des Reaktor−

schutzsystems muß sichergestellt werden, daß bei Ausfall der gesamten

Lüftung für das Reaktorschutzsystem die zulässige Raumtemperatur
nicht überschritten wird, andernfalls sind lüftungstechnische Anlagen
vorzusehen, die nach den Absätzen 2 und 3 dieses Abschnitts auszulegen

sind.

Hinweis:

Zur Einhaltung der zulissigen
BAUMIERDETARK

dürfen zum Beispiel sicherheits−

technisch nicht relevante Einrichtungen abgeschaltet werden.

(2) Die lüftungstechnischen Anlagen für das Reaktorschutzsystem sind

einschließlich ihrer zugehörigen Kühlkreisläufe redundantauszuführen,
so daß die Kühlung der zum Reaktorschutzsystem gehörenden Ein−

richtungen auch bei Auftreten eines Zufallsausfalls innerhalb des Re−

aktorschutzsystems oder eines versagenauslösenden Ereignisses nach

dem Abschnitt 4.2.2 aufrechterhalten wird, und die Funktionsfähigkeit
des Reaktorschutzsystemsnochsichergestelltbleibt.

.

Hinweis: " .

Ein gleichzeitiges Auftreten versagenauslösender Ereignisse nach Abschnitt 4.2

braucht nicht unterstellt zu werden. x we

(3) Einrichtungen des Reaktorschutzsystems, die Kühlungbenötigen,
sind mit notstromversorgten lüftungstechnischen Anlagen auszurüsten.

(4) Einrichtungen des Reaktorschutzsystems, die in Anlagen− oder

Meßumformerräumenuntergebracht sind, dürfen aufgrund des geringen

Wr
ärmcantats in Abweichung von den Anforderungen der Absätze (2)

und (3) dieses Abschnitts von den allgemeinen lüftungstechnischen An−

gen des Kontrollbereichs mitgekühlt werden, wenn die Anforderung
aus Absatz (1) dieses Abschnitts erfüllt wird. − . .

(10) Optische Gefahrenmeldeeinrichtungen derKlasseS sollen für eine_ IE

ausreichende Lebensdauer bemessen und müssenjederzeit mittels ein−.f ..

gebauter Prüfhilfen prüfbar sein... *: a en.
3

9 Elektrische Energieversorgung

(1) Einrichtungen des Reaktorschutzsystems, die ?elektrische Energie

benötigen, sind aus einer unterbrechungslosen Notstromversörgung mit

Energiespeicherung durch Batterien im Parallelbetrieb mit Gleichrich−

tergeräten zu versorgen. Für die zugehörige Nötstromerzeugungsanlage

gelten die Anforderungen der Regel KTA 3701.1. Für Energieversor−

gungseinrichtungeninnerhalb des Reaktorschutzsystems sind dieAnfor−

derungen nach KTA 3501 Abschnitte 5.1 und 13.1 anzuwenden.

(2) Die Energieversorgungseinrichtung des Reaktorschutzsystems ist

redundant so auszuführen, daß eine ausreichende Versorgung des?Re− −

aktorschutzsystems auch bei Auftreten eines versagenauslösenden Er−

eignisses nach Abschnitt 4.2 und den Grundannahmen nach Abschnitt.

4.4.1 aufrechterhalten wird. ne .

(3) Die Energieversorgungseinrichtung muß leistungsmäßig so ausge−

legt sein, daß auch bei Ausfall:einer Teilversorgungseinrichtung der−

notwendige Leistungsbedarf des Reaktorschutzsystems gedeckt werden
kann.

j : − smknr:

10.3.1 Anwendung − je
Das Reaktorschutzsystem ünd die aktiven Sicherheitseinrichtungensind

. mit Gefahrenmeldungen der Klasse:I auszustatten, die das Betriebs−

personal veranlassen,die Störung zu beseitigen.
©©? ee

103 Gefah? inrichtungen der Klassel = >

Hinweis: ee

Hierzu gehören z. B. bei dem Reaktorschutzsysterl die Sammelmeldung ?Grenz−
wertmelder angesprochen?,

: bei der Notspeisewasserversorgung die Meldung

?Deionatbehälterfüllstand zu tief? bei Stellgeräten die Sammelmeldung ?Bereit−

schaftsstellung gestört?.
−.
ee ae ee :? Een 2.9

10.3.2 Auslegung :
N

ä Ax an E88

(1) Gefahrenmeldungen der Klasse I müssendurchoptische und akusti−
sche Mittel den Gefahrenzuüstand signalisieren ;

2), Gefahrenmeldungen?der Klasse I
?von Gefahrenmeldungen der Klasse II

sollen si

n− funktioneil(4) Die Einrichtungenderelektrischen Energieversorgung und des Re−

aktorschutzsystemssind bezüglich ihrer Kenndaten,zum Beispiel Span− −

@?:
Leistung, Strom, Frequenz, Kapazität, aufeinander abzustimmen. R

(5) Die Kapazität jeder Batterie ist unter der Annahme, daß derLei−..

?tungsbedarf des Stranges nur a

(3)Einzelmeldungen− f usamf ige:
dürfen zu Sammelmeldungenzusammengefaßt?werden
kunft der? Einzelmeldungenlokalisierterden

kann. Ei

brauchen dannnicht derKlasse Tanzuge ren.

.(4) Die optischen? Gefahrenmeldungender Klasse.
mäßig zusammengehören,sollen räumlichzusammen
des jeweiligen Wartenkonzepts an

eine: ahrenste
"
Stelle angeordnet werden."

&

(5) .Die optische Gefahrenmekdung der Klasse.
sein, daß−der−Meldezuständdauernd erkehfibar }

gelaufen,’quittiert, gelöscht.
"="

(6) Die Gefahrenmekdeeinrichtungen der.Klasse schli
einer Sammelmeldung zusammengefaßten Einzelmeldungen;
einerunterbrechungslosen Notstromversörgung mit’Energies
?durch"Batterie. im Parallelbetrieb.;mit: Gle

ER

us dieser Batterie gedeckt wird,so’zu

bemessen, daß die Versorgung mindestens 30 Minuten aufrechterhalten

werden kann, ohne daßdie zulässige Mindestspannung an einer Kom−

ponente des Reaktorschutzsystems unterschritten wird. "2...

10, Cetehrenmehleeisiichtnigen.

:\.

7.2.0. 0,1.lee
10.1 Allgemeines. , aeeFe a :ae

| Beider Auslegung von Gefahrenmeldeeinrichtungen ist zwischen

eldung)a) GefahrenmeldungenderKlasse S (Sicherheitsgefahrenm

b) Gefahrenmeldungen der Klasse 1, 1° En
4 : Be T

5
?
c) Gefahrenmeldungen der.Klasse Is =; werden. ©. 5

|
zu unterscheiden. han s "| (7) Die Erkennbarkeitder Gefahrenmeldungender,Klas

ö

8 10.2 Gefahrenmeldeeinrichiungen der Klasses Schriftbild, Leuchtkräft’ und?Eindeutigkeit der Bezeichnunge

102.1 A d
en j : gestellt werden. °

20.
net EB

: ? nw n . og i Een i ee ne
no: Be ; \

E si ;
|
en=

a
.(8) Optische. Gefahrerimeldeeinrichtungen.der

?Klasse I sollen für.

Die Einleitung von Schutzaktionen von Handist bei ?Einhaltung
der

|

zusreichendeLebensdauer bemessen und müssen jederzeit mittel

gt Forderungen nach Abschnitt 4.5.3 zulässig, wenn der Zeitraum zwischen

|

gebauter Prüfhilfen prüfbar sein.ee

(3 Erkennung des Störfalls und der Einleitung der Schutzaktionen aus− n 2. ee ee
;

ist reichend ist. Diese aufgrund. von Gefahrenmeldungen der Klasse S − ee a :

wi (Sicherheitsgefahrenmeldungen) ?einzuleitenden− Greeamah
alien

11. Prüfungena
_

lc? müssen den Gefahrenmeldungen der ’Klasse S eindeutig zugeordnet
ö

u
s en

s sein und in verbindlicher schriftlicher Form, unter Angabe des zuläs− 11.1 Prüfungen am Reaktorschutzsystem undaan

sigen Zeitraums bis zur Einleitung der Schutzaktionen und der zu er− = Gefahrenmeldeeinrichtungen derBu

% wartenden Rückmeldungen und Anzeigen, dem Betriebspersonal
vor−

|

11.1.1 Prüfung der Eignung der Geräfetypen: 4

me Teen E . ya "|41aErgänzende Typprüfungen für betriebsbewährte GeräteEy
RR

10.2.2 Auslegung
; t i : Bauen Re

BEER
s (1) Für betriebsbewährte Einrichtungensind zum Nachweis bestimmte}

(1) Gefahrenmeldungen der Klasse S müssen durch
optische

und aku−

|

nach Abschnitt 5.1.1 Absatz 2nicht, nachgewen
iesener Eigen

stische Mittel den Gefahrenzustandsignalisieren. ?| ergänzende Typprüfurigen durchzuführen. rn

..
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prüfungensoll durch den Hersteller erfolgen. Diese Unterlagen sollen

? Hersteller erstellt und mit dem Sachverständigen (nach $ 20 Atom−

(3) Für Baugruppen des Reaktorschutzsystems und von Schutzbegren−
, zungenist die Typprüfung nach KTA 3503 dufchzuführen. : en

ee
41.1.2 Werksprüfungen
Die ordnungsgemäße Herstellung der leittechnischenBaugruppen, Ge−
räte und Systemteile des Sicherheitssystems ist durch eine Werksprü−
fung nachzuweisen. − Ei

.? : ul ?

(2) Die Erstellung der Unterlagen für den theoretischen Teil der Typ−
prüfungensoll durch den Hersteller erfolgen. Diese Unterlagen sollendurch einen Sachverständigen (nach $ 20 Atomgesetz) geprüft werden.Das Prüfprogrammfür den praktischen Teil der Typprüfungensoll vomHersteller erstellt und mit dem Sachverständigen (nach $ 20 Atom−
gesetz) abgestimmt werden. Die Durchführung der praktischen Prüfun−
gensoll durch einen Werkssachverständigen erfolgen. ; − Me

A er
Hinweis:

?Anforderungen an die Werksprüfungen werden im Regelvorhaben KTA− 3507kt.? .
11.1.1.2 Typprüfungenfür neuentwickelte oder modifizierte Geräte behandelt.
(1) Für neuentwickelte oder modifizierte Einrichtungenist durch eine
Typprüfung die Einhaltung der im Datenblatt spezifizierteg Eigen−schaften nachzuweisen.

(2) Die Erstellung der Unterlagen für den theoretischen Teil der Typ−

11.1.3 Systemprüfungen
Die Systemprüfungensind nach KTA 3506 durchzuführen.

11.2 Prüfungen an Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse I.
(1) Für die Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse I sind Werksprü−fungen durchzuführen." u

Bu:

durch einen Sachverständigen (nach $ 20 Atomgesetz) geprüft werden.Das Prüfprogramm für den praktischen Teil der Typprüfungensoll vom

gesetz) abgestimmt werden. Die Durchführungderpraktischen Prüfun−
gen soll durch einen Werkssachverständigen erfolgen.

; "
Hinweis: . h ui .
Anforderungen an die Werksprüfungen werden im Regelvorhaben KTA 3507"
behandelt. . i .

. nn .

Für Meßwertgeber und Meßumformer des Reaktorschutzsystems undder Schutzbegrenzungenist die Typprüfung nach KTA 3505 durchzu−
(2) Für.die Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse I sind Systemprü−

führen. ar
fungen nach KTA 3506 durchzuführen.

−:
N Br 2?
er11.1.1.3 Eignungsüberprüfung .. 12 . Zusammenstellung d n Genehmigungs− unDie anlagenbezogene Eignung betriebsbewährter Einrichtungen nach

|’

AENAnn eg OnEMAbschnitt 5.1.1 Absatz 2 oder typgeprüfter Einrichtungen nach Ab−
schnitt 11.1.1.1 oder 11.1.1.2 ist durch den Vergleich der Eigenschaften −
der Geräte mit den Anforderungen nach den Abschnitten 4,5 und für
Gefahrenmeldeeinrichtungen der Klasse S nach Abschnitt 10.2 im
Rahmen des Vorprüfverfahrens nachzuweisen.

°
...

S

(1) Die im atomrechtlichen Genehmigun

sind in ’der vom ??Länderausschuß für Atomkernenergie ? Kerntech−

Hinweis: ?
|

2 ee on Ki
Die Eignungsüberprüfung kann zudem Ergebnis führen, daß zusätzlich zur Typ−prüfung nach dem Abschnitt 11.1.1.1 oder−11.1.1.2 weitere praktische oder theo−"retische Prüfungen erforderlich sind. ers ak

fahren für :Kernkraftwefahren für ?Kernkraftwerke zur? Prü
(ZPI)?enthalten.−

ME

>

ich ings− und Aufsichtsverfahren e
zur Prüfung erforderlichen Unterlagen über dasReaktorschutzsystem

nische Anlagen?am7, September 1982.beschlossenenund vom Bundes−.
ministerdes Innern?am.20.? Oktober1982 bekanntgemathten ?Zusam− .
menstellungder im atomrechtlichen: Genehmigungs− und Aufsichtsver−.vi

fung erforderlichen Informationen :
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AnhangA− −
rei

Bestimmungen,aufdie in dieserRegel verwiesen wird
(Verwiesene Bestimmungen gelten nurin derin diesem Anhang angegebenen Fassung)

u r

Gesetz über die friedliche Verwendung:

|

ZPI
der Kernenergie und den Schutz gegenihre Gefahren (Atomgesetz) in der Fas−.
sung der Bekanntmachung vom 31. Ok−

.tober 1976 (BGBl. I, S. 3053), zuletzt RRRER
geändertdurch Gesetz vom 20. 8.1980

|

− −
2

Atomgesetz

: (BGBL.L,S.1556) .....0. 50 0,0]. neStörfall−Leitlinien (10/83) Leitlinien zur Beurteilung derAuslegung| ve an nePe
ie von Kernkraftwerken mitDruckwasser−

|

KTA3503 ). Typprüfung von ?elektrischen Baugrup−°
: i 3

reaktoren gegen Störfälle im Sinne des−

|

30 15,0." 28
?pen des Reaktorschutzsyst TEILTE |& 28 Abs. 3 der?Strahlenschutzyerord−

|

+.

:::

> :− ; En Br ER ne Euer?nung ?
Störfall−Leitlinien−?, in der Fas− | KTA3505 Meßwertgebern ?und −

a
"sung der Bekanntmachung vom18. Ok−’. des

−
"Reaktorschuiz− \tober 1983, Beilage 59/83, Bundesanzei−?2... gerNr. 245a vom 31. Dezember 1983  : ’KTÄ

N\
1zelfehlerkonzept ’ (3/84) . Interpretationen zu denSicherheitskrite− SER.nien für Kernkraftwerke, −Einzelfehler−

?konzept ?Grundsätze für die_Anwen−
?dung des.. Einzelfehlerkriteriums, *Be−"

..?kanntmachungvomJ0..Mai 1984,.Ge−’. ?meinsames Ministerialblatt"Nr.?13 v−4. Juni 1984, Seiten208,209 und210.
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